
Antje Zelmer Vorsitzende des Wahlvorstandes 
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Bekanntmachung der Mitglieder des Wahlvorstands 

für die Wahl des Personalrats 

und über die Berücksichtigung von Vorabstimmungen

Der Wahlvorstand bei 

Hochschule Reutlingen 

(Dienststelle) 

Ausgehängt am: 04.05.2026 

Abgenommen am: 

Bekanntmachung der Mitglieder des Wahlvorstands für die Wahl des Personalrats 

und über die Berücksichtigung von Vorabstimmungen 

Als Mitglieder des Wahlvorstands wurden bestellt: 

Zelmer Antje Studiengangskoordinatorin 

1. Familienname, Vorname, Amts- oder Funktionsbezeichnung

Fatscher Alfred  SAP-Anwendungsbetreuer

2. Familienname, Vorname, Amts- oder Funktionsbezeichnung

Dr. Ebrecht  Katharina Bibliotheksleiterin

3. Familienname, Vorname, Amts- oder Funktionsbezeichnung

Ersatzmitglied zu 1: Asshoff, Anik, Gleichsellungsreferntin 

Ersatzmitglied zu 2: Backe, André, IT- Mitarbeiter Fakultät Informatik 

Ersatzmitglied zu 3: Dr. Väterlein, Peter, Leiter HSZ BW 

Zum*Zur Vorsitzenden wurde bestimmt: Zelmer, Antje 

Zum*Zur stellv. Vorsitzenden wurde bestimmt: Fatscher, Alfred 
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Antje Zelmer, Vorsitzende des Wahlvorstandes 

Hochschule Reutlingen, Alteburgstraße 150, 72762 Reutlingen, www.reutlingen-university.de,  

T. +49 (0)7121 271-4083, Email.

Anschrift des Wahlvorstands 
Alteburgstraße 150, 72762 Reutlingen 
_________________________________________________________________________ 

   Zimmer: 9-222 Telefon: 07121-271-4083 Telefax: ___________________ 

Sprechstunden dienstags, 

mittwochs donnerstags: 

Von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

Ort: Gebäude 9, Raum 9-222 

Bekanntmachung der Mitglieder des Wahlvorstands für die Wahl des Personalrats 
und über die Berücksichtigung von Vorabstimmungen 

(Fortsetzung) 

Etwaige Vorabstimmungen über 

1. eine von § 11 LPVG abweichende Verteilung der Mitglieder des Personalrats auf die Grup-
pen (§ 12 Abs. 1 LPVG) oder

2. die Durchführung gemeinsamer Wahl (§ 13 Abs. 2 LPVG)

werden nur berücksichtigt, wenn ihr Ergebnis dem Wahlvorstand binnen sechs Arbeitstagen nach 
dieser Bekanntmachung vorliegt und dem Wahlvorstand glaubhaft gemacht wird, dass das Ergeb-
nis unter Leitung eines aus mindestens drei wahlberechtigten Beschäftigten bestehenden Abstim-
mungsvorstands in geheimen und in nach Gruppen getrennten Abstimmungen zustande gekom-
men ist und dem Abstimmungsvorstand mindestens ein Mitglied jeder in der Dienststelle vertrete-
nen Gruppe angehört hat. 

Ort und Tag dieser Bekanntmachung: Reutlingen, den 04.05.2026 

_________________________________________________________________________ 
(Unterschrift) (Unterschrift) (Unterschrift) 
Vorsitzende*r stv, Vorsitzender 
Antje Zelmer Alfred Fatscher Dr. Katharina Ebrecht 

http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BWLPVG&p=15
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BWLPVG&p=16
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BWLPVG&p=16&x=1
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BWLPVG&p=17
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BWLPVG&p=17&x=2

